
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

EWR-Abkommen 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 909/1993 

§/Artikel/Anlage 

Art. 58 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1994 

Text 

Artikel 58 

Die zuständigen Organe der Vertragsparteien arbeiten nach Maßgabe der Protokolle 23 und 24 
zusammen, um im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum eine einheitliche Überwachung für den 
Wettbewerbsbereich zu entwickeln und aufrechtzuerhalten und um eine homogene Durchführung, 
Anwendung und Auslegung der einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens zu fördern. 


